
Schülerstudium am BvA 
 
Das Bettina-von-Arnim-Gymnasium ermöglicht seinen Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf oder an der Albertus-Magnus-
Universität zu Köln schulbegleitend zu studieren. Wir beraten, unterstützen bei der 
Organisation und helfen beim Erstellen eines Stundenplanes. 
 
Voraussetzungen: 

- Jahrgangsstufe: In der Regel wird ein begleitendes Schülerstudium in der 
Jahrgangsstufe Q1 ermöglicht. In Einzelfällen ist dies auch in der EF und/oder der Q2 
möglich. 

- Notendurchschnitt: Der Durchschnitt des aktuellsten Zeugnisses sollte sehr gut sein, in 
der Regel 1,5 oder besser. Es reicht also nicht, nur in seinem Neigungsfach sehr gut zu 
sein. 

 
Bedingungen: 

- Fehlstunden/Kurse: Die entstehenden Fehlzeiten an der Schule sind so zu planen, dass 
kein Abiturfach (Leistungskurse, 3. und 4. Fach) betroffen ist, und von einem 
Grundkurs darf nur eine Stunde pro Woche versäumt werden (nicht beide). Die 
jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrer müssen überdies einverstanden sein. 

- Klausuren: Die Klausuren an der Schule haben Vorrang vor universitären 
Veranstaltungen, Klausuren dürfen also nicht versäumt werden. 

- schulische Leistungen: Bei einem beobachteten Abfall der schulischen Leistungen kann 
das Schülerstudium von Seiten der Schule aus vorzeitig beendet werden. 

- Nachweise: Die erworbenen Leistungsnachweise der Universität („Scheine“) sind der 
Schule vorzulegen und für die weitere Bewilligung des Studiums wichtig. 

 
Die Auswahl bzw. Bewilligung des Schülerstudiums beruht auf einer Einzelfallentscheidung der 
Schulleitung. Dabei hat sie die Persönlichkeit, Organisiertheit und Leistungsbereitschaft der 
Schülerin bzw. des Schülers möglichst ganzheitlich im Blick. 
 
Ansprechpartner: Herr Dr. Rauwald (RW) rauwald@bva-dormagen.de 
 
 


